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Anhängerbetrieb an leichten Motorwagen
Ihr Schreiben vom 29. Mai 1989 (hu/fe)

Sehr geehrte Damen und Herren

Es ist richtig, dass die per 1. Mai 1989 in Kraft stehende
geänderte Verkehrsregelverordnung (VRV) einige wesentliche Aenderungen
hinsichtlich des Anhängerbetriebes an leichten Motorwagen zur Folge

hat. So muss nach dem neuen Wortlaut von Art. 68 Abs. 5 VRV nur
noch bei Sattelanhängern an leichten Sattelschleppern das Zugfahrzeug

im Anhängerausweis eingetragen sein. An den andern•leichten
Motorwagen dürfen unter Berücksichtigung der übrigen Verkehrsregeln

alle Anhänger mitgeführt werden, deren Gesamtgewicht die im
Fahrzeugausweis des Zugfahrzeuges eingetragene Anhängelast nicht
überschreitet. Wird allerdings in Ermangelung eines vorschriftskonformen

Zugfahrzeuges ein Schausteller-Wohnanhänger bis 2,50 m

Breite an einem leichten Motorwagen ohne Allradantrieb verwendet
und deshalb als Ausnahmeanhänger (braunes Kontrollschild) zugelassen,

ist das bewilligte Zugfahrzeug in die Ausnahmebewilligung
einzutragen. Die Erteilung einer solchen Bewilligung setzt nach
wie vor eine vorhergehende amtliche Prüfung der betreffenden
Fahrzeugkombination voraus, und Ausnahmen werden auch künftighin nur
jenen Personen zugestanden, die auf eine derartige Sonderregelung
tatsächlich auch Anrecht haben. Der Fahrzeughalter hat sich daher
aus diesem Grund auch weiterhin vor dem Kauf eines Fahrzeuges und
vor der Fahrzeugprüfung mit uns in Verbindung zu setzen.
Um allfällige Missverständnisse auszuschliessen, erlauben wir uns
schliesslich, darauf hinzuweisen, dass die revidierte
Verkehrsregelverordnung keinesfalls die Zulassung von über 2,50 ra breiten
Wohnanhängern vorsieht.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

P. Caduff, lic.iur
Abteilungschef
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